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Norm

UrhG §29 Abs4

UrhG §40 Abs3

UrhG §30 Abs1

Rechtssatz

Der Werknutzungsberechtigte muss den Rückruf auch dann binnen der 14-tägigen Frist bestreiten, wenn er meint,

dass der Rechterückruf aufgrund eines gesetzlichen Ausnahmetatbestands wie § 40 Abs 3 UrhG (gewerbliches

Filmwerk) oder etwa § 30 Abs 1 UrhG (Auftragswerk ohne Verwertungsp8icht) unzulässig sei. Insbesondere Hersteller

und Verwerter gewerblich hergestellter Filme werden vielfach nämlich über ausreichende Rechtskenntnisse und gut

organisierte Unternehmen verfügen und sind daher zumindest nicht schutzwürdiger als andere

Werknutzungsberechtigte.Der Werknutzungsberechtigte muss den Rückruf auch dann binnen der 14-tägigen Frist

bestreiten, wenn er meint, dass der Rechterückruf aufgrund eines gesetzlichen Ausnahmetatbestands wie Paragraph

40, Absatz 3, UrhG (gewerbliches Filmwerk) oder etwa Paragraph 30, Absatz eins, UrhG (Auftragswerk ohne

Verwertungsp8icht) unzulässig sei. Insbesondere Hersteller und Verwerter gewerblich hergestellter Filme werden

vielfach nämlich über ausreichende Rechtskenntnisse und gut organisierte Unternehmen verfügen und sind daher

zumindest nicht schutzwürdiger als andere Werknutzungsberechtigte.
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Die mit den Ausnahmetatbeständen verknüpften Fragen, ob es sich bei einem Filmwerk um ein gewerblich

hergestelltes handelt, oder ob für ein Auftragswerk iSd § 28 Abs 2 UrhG eine Verwertungspflicht bestand,

betreffen die Wirksamkeit des Rückrufs wegen Nichtgebrauchs. Sie können – wie auch der vorliegende Fall zeigt –

sowohl auf faktischer, als auch auf rechtlicher Ebene strittig sein und einer langwierigen Klärung bedürfen. (T1)
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